
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen 

 
 
 

§ 1 
Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

 
„Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem 
Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen 
Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung 
getragen.“ 
 
 

 
§ 4 

Leistungen zur Teilhabe 
 
„(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um 

unabhängig von der Ursache der Behinderung 
 1.  die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 

verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 
 2.  … 
 3.  … 
 4.  die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige oder selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 
 (2) … 
 
 (3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant 

und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt 
und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. Dabei werden 
behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend an der Planung und 
Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in 
Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen.“ 

 
 

 
 

§ 5 
Leistungsgruppen 

 
„Zur Teilhabe werden erbracht 
 1. Leistungen zu medizinischen Rehabilitation, 
 2. …, 
 3. …, 
 4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.“ 
 



 
§ 9 

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
 
„(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur 

Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei 
wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie 
sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten 
Rücksicht genommen; im Übrigen gilt    § 33 des Ersten Buches. Den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages 
sowie den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung getragen. 

 
 (2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen 

sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistung erbracht werden, 
wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich 
zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die Beurteilung der Wirksamkeit 
stellen die Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur 
Verfügung. Der Rehabilitations- träger begründet durch Bescheid, wenn er den 
Wünschen des Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht. 

 
 (3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst viel 

Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre 
Selbstbestimmung. 

 
 (4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung des Leistungsberechtigten.“ 
 
 
 

§ 19 
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen 

 
„(1) Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung 

und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und regional erforderlichen 
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender Zahl und Qualität zur 
Verfügung stehen. Dabei achten sie darauf, dass für eine ausreichende Zahl solcher 
Rehabilitationsdienste und                      -einrichtungen Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Die Verbände behinderter Menschen 
einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und 
der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der 
Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf 
Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden beteiligt.  

 
 (2) Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit 

erreichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände 
in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form und gegebenenfalls unter 
Einbeziehung familienentlastender und –unterstützender Dienste erbracht. 

 
 (3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine 

gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder angestrebt. 
 
 (4) … 



 
 (5) … 
 
 (6) …“ 
 
 
 

§ 26 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 
„(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter 

Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
 1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, 

zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder  
 2. … 
 
 (2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere 
 1. …, 
 2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter 

Kinder, 
 3. …, 
 4. …, 
 5. …, 
 6. …. 
 
 (3) …“ 
 
 

§ 30 
Früherkennung und Frühförderung 

 
„(1) Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und 

von Behinderung bedrohter Kinder nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen auch 
 1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend 

arbeitenden Dienste und Einrichtungen, 
 2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale 

Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch in fachübergreifend 
arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung 
erbracht werden und erforderlich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene 
Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen 
Behandlungsplan aufzustellen. 

 Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit 
heilpädagogischen Leistungen (§ 56) erbracht. 

 
 (2) Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung 

bedrohter Kinder umfassen des Weiteren nichtärztliche therapeutische, psychologische, 
heilpädagogische, sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen und die Beratung der 
Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre Frühförderstellen, wenn sie erforderlich 
sind, um eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu erkennen oder die Behinderung durch gezielte Förder- und 
Behandlungsmaßnahmen auszugleichen oder zu mildern. 



 
 (3) …“  
 

 
§ 55 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
 
„(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leistungen 

erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machen 
und nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden. 

 
 (2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere 
 1. …, 
 2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, 
 3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und 

geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen, 

 4. …, 
 5. …, 
 6. …, 
 7. ….“ 
 
 

§ 56 
Heilpädagogische Leistungen 

 
„(1) Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn nach 

fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch 
  1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer 

Behinderung verlangsamt oder 
  2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert 
  werden können. Sie werden immer an schwerstbehinderte und 

schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. 
 
 (2) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30) und 

schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden heilpädagogische Leistungen 
als Komplexleistung erbracht.“ 

 
 
 


